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I. Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2025 

1. Geschäftsmodell und Grundlagen des Konzerns  

Der DVS TECHNOLOGY AG Konzern (nachfolgend DVS TECHNOLOGY GROUP 

genannt) ist ein Zusammenschluss von operativ selbständigen Produktionsunternehmen 

der Werkzeugmaschinenbau- und Schleifmittelbranche sowie internationalen Vertriebs- 

und Servicegesellschaften unter dem gemeinsamen Dach der DVS TECHNOLOGY AG, 

welche das oberste Mutterunternehmen der Gruppe ist. Durch Sie werden die 

unternehmerischen Ziele festgelegt und deren Einhaltung überprüft. Die Unternehmen der 

DVS TECHNOLOGY GROUP sind sowohl in Europa, Amerika sowie Asien tätig. 

Die DVS-Unternehmen definieren sich als Lösungsanbieter für zerspanende 

Bearbeitungsprozesse in definierten Marktsegmenten. Die strategische Ausrichtung 

der DVS TECHNOLOGY GROUP wird in die folgenden drei Geschäftsbereiche unterteilt: 

 

 

 

1. DVS Machine Tools, Automation & Components: Die Herstellung und der Vertrieb 

von hochpräzisen Werkzeugmaschinen und Automationseinheiten sowie die Fertigung 

von Komponenten für die Maschinenbauer der DVS TECHNOLOGY GROUP.  

2. DVS Tooling Systems: Die kundenindividuelle Entwicklung, Herstellung und der 

Vertrieb von Werkzeugen und Schleifmitteln. 
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3. DVS International Sales & Service: Der internationale Vertrieb aller DVS-Produkte 

sowie das zugehörige Servicegeschäft (Technischer Service, Ersatzteile, Überholungen/ 

Reparaturen).  

2. Wirtschaftsbericht 

a) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen  

Die deutsche Wirtschaft verzeichnete im Jahr 2025 nach zwei Rezessionsjahren ein 

leichtes Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 %. Die 

wirtschaftliche Entwicklung blieb jedoch insgesamt verhalten. Insbesondere das 

verarbeitende Gewerbe entwickelte sich weiterhin schwach. 

Die exportorientierten Industrien standen unter Druck durch steigende Kosten, 

zunehmenden internationalen Wettbewerb sowie eine insgesamt gedämpfte Nachfrage 

auf wichtigen Auslandsmärkten. Zudem belasteten handelspolitische Spannungen, höhere 

Zölle und geopolitische Unsicherheiten weiterhin die Exporttätigkeit und 

Investitionsbereitschaft vieler Unternehmen. 

Strukturelle Herausforderungen wie Fachkräftemangel, hohe Energiepreise sowie 

zunehmende regulatorische Anforderungen wirkten sich zusätzlich belastend auf die 

Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland aus. 

Die Inflationsrate in Deutschland lag im Jahr 2025 durchschnittlich bei 2,2 % und damit 

deutlich unter den Höchstständen der Vorjahre. Dennoch stellten weiterhin hohe 

Rohstoffpreise sowie steigende Lohnkosten für viele Industrieunternehmen eine 

Herausforderung dar.  

Insbesondere die Nachfrage aus wichtigen Absatzmärkten der deutschen Industrie 

entwickelte sich uneinheitlich. Während einzelne Regionen moderate Wachstumsimpulse 

lieferten, blieb die Nachfrage aus anderen wichtigen Industrieländern gedämpft.1 

Der deutsche Werkzeugmaschinenbau entwickelte sich im Jahr 2025 weiterhin in einem 

anspruchsvollen Marktumfeld. Nach Hochrechnungen des VDW lag die Produktion der 

 
1 Https://www.bundeswirtschaftsministerium.de 
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deutschen Werkzeugmaschinenindustrie im Jahr 2025 bei rund 13,6 Mrd. € und somit rund 

8% unter dem Vorjahreswert.  

Die Auftragseingänge der Branche entwickelten sich im Jahresverlauf rückläufig. In der 

Hochrechnung des VWD ist von einem Rückgang der Bestellungen in 2025 um 3 % 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum auszugehen. Während sich die Auslandsnachfrage 

vergleichsweise stabil entwickelte und leicht um 3 % zunahm, brachen die Inlandsaufträge 

deutlich um rund 16 % ein. 

Die Exportquote der deutschen Werkzeugmaschinenhersteller lag weiterhin auf einem 

hohen Niveau von über 70 %. 

Die Beschäftigungszahlen der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie sind in 2025 um 

1,3 % gesunken.2 

 

b) Geschäftsverlauf 

aa) Allgemeiner Geschäftsverlauf  

Die Nachfrage war im Jahr 2025 geprägt von gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten, 

restriktiver Geldpolitik und protektionistischen Tendenzen. Die Auftragseingänge lagen 

demnach unter denen des Vorjahres 2024 (-6,6%). Die Nachfrage im Verzahnungshonen 

blieb 2025 stabil und die Auftragseingänge konnten sogar leicht gesteigert werden 

(+4,7%). Die Beschaffungsmärkte wiesen je nach Produktgruppe recht unterschiedliche 

Preisentwicklungen auf. Das Konzernergebnis konnte in 2025 signifikant um TEUR 25.150 

verbessert werden. 

 

bb) Auftragseingang / Auftragsbestand  

Der Konzern verzeichnete 2025 einen Auftragseingang von TEUR 198.299, dies entspricht 

gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Verkaufes von DVS Production GmbH und DVS 

Production South (rd. 28 Mio.€) einem Rückgang von TEUR 14.115 und einer leichten 

Steigerung angesichts des verbesserten Maschinengeschäftes der Firma Präwema in 

China gegenüber dem budgetierten Auftragseingang in Höhe von TEUR 195.680. 

 
2 https://vdw.de/wp-content/uploads/2026/02/stat_wiza-lang-englisch_2025-Q4_2026-02-25.pdf 
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Der Auftragsbestand lag per 31.12.2025 bei TEUR 108.117, dies entspricht gegenüber 

dem Vorjahr (TEUR 97.537) einer Steigerung in Höhe von 10,8%. Mit diesem 

Auftragsbestand sind mehr als 50% der prognostizierten Umsätze des Folgejahres gedeckt 

und sichert somit im Durchschnitt die Auslastung für das 1.Hj. 2026. 

Der Auftragsbestand entwickelte sich im 1. Quartal 2026 durch gestiegene Umsätze und 

etwas schwächere Auftragseingänge leicht rückläufig, ist aber immer noch mit TEUR 

102.729 auf einem guten Niveau und sichert die Auslastung bis in Q3 hinein. 

cc) Umsatz 

Es wurde im Geschäftsjahr 2025 im Konzern ein Umsatz von TEUR 187.301 (Vj. 208.301– 

ohne die beiden verkauften Produktionsgesellschaften) erzielt, was einem Rückgang von 

rd. 10% entspricht. Der wesentliche Grund für die Abweichung gegenüber dem Vorjahr 

waren die internationalen politischen Unsicherheiten sowie erhöhter Wettbewerb im 

asiatischen Raum.  

 

Die Aufteilung nach Geschäftsbereichen zeigt das folgende Bild: 
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Die Aufteilung des Umsatzes nach Regionen für 2025 sowie 2024 lässt sich wie folgt 

darstellen: 

 

                                   

 

dd) Beschaffung, Personal 

Die Versorgungssicherheit mit Halbleitern, Maschinensteuerungen und weiteren 

elektronischen Komponenten zeigte sich im Jahr 2025 weitgehend stabil. Nach dem 

kritischen Jahr 2022 und einer deutlichen Entspannung in den Jahren 2023 und 2024 hat 

sich die Liefersituation 2025 auf einem dauerhaft verlässlichen und dem Vorkrisenniveau 

entsprechenden Stand eingependelt. 

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte lagen im Jahresdurchschnitt 2025 leicht unter 

dem Vorjahresniveau. Insgesamt reduzierten sie sich gegenüber 2024 um rund 1,2 %. 

Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung waren erneut rückläufige Energiepreise, die im 

Mittel des Jahres um etwa 6,2 % sanken. Ohne die Berücksichtigung der Energiepreise 

stiegen die Erzeugerpreise hingegen moderat um 1,2 %, was vor allem auf höhere Kosten 

für Verbrauchs-, Gebrauchs- und Vorleistungsgüter zurückzuführen ist.3 

 
3 Erzeugerpreise Dezember 2025: -2,5 % gegenüber Dezember 2024 - Statistisches Bundesamt 
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Nach dem Preispeak im Februar 2024 von rund 760 €/Tonne setzte sich der rückläufige 

Trend auf dem Stahlmarkt im Jahr 2025 fort. Aufgrund der weiterhin schwachen Nachfrage 

in der Automobil- sowie der Bauindustrie gaben die Preise im Jahresverlauf weiter nach. 

Zum Jahresende 2025 stabilisierte sich der Stahlpreis im Bereich von 520–540 €/Tonne 

und lag damit nochmals unter dem Niveau des Jahresendes 2024.4 

Die Prognose, dass größere Preissteigerungen ab 2024 nur noch vereinzelt auftreten 

würden, bestätigte sich auch in 2025. Bei einem großen Teil der Lieferanten konnten 

konstante Preise verhandelt werden. Die Argumentation mehrerer Lieferanten mit 

gestiegenen Personal-, Transport- und allgemeinen Bezugskosten konnte abgewandt 

werden.  

Im Jahr 2025 waren durchschnittlich 961 Mitarbeitende (Vj. 1.145) beschäftigt, davon 382 

Angestellte (Vj. 444) und 579 gewerbliche Arbeitnehmer (Vj. 701). Der Personalaufwand 

(ohne Aufwendungen aus Sondereinflüssen) ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 6.860 

auf TEUR 68.755 entsprechend gesunken. Bei diesen Zahlen wirkte sich der Verkauf der 

Produktionsgesellschaften in Q3 2024 und der Personalabbau bei der Buderus-

Schleiftechnik GmbH in Q1 2025 entsprechend aus. 

 

ee) Forschung und Entwicklung  

Innerhalb der Marktnischen der DVS TECHNOLOGY GROUP spielt die 

Innovationsfähigkeit sowie das daraus resultierende Produkt- und Technologieportfolio 

eine entscheidende Rolle. Hierbei gilt es einerseits Antworten auf die aktuellen 

Kundenanforderungen zu finden und andererseits das Portfolio strategisch 

weiterzuentwickeln.   

Das im Jahr 2025 aus Sicht der Entwicklung dominierende Thema waren Humanoide 

Roboter. Solche Roboter beinhalten zahlreiche kleine Getriebe. Die zugehörigen Bauteile 

müssen hochgenau verzahnt, gedreht und geschliffen werden. Der Fokus lag im Jahr 2025 

darauf das Produkt-Portfolio dahingehend anzupassen und entsprechende Technologien 

zu entwickeln.  

 
4 stahlpreise.eu 
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Zudem wurde im Bereich Verzahnungshonen ein Polierverfahren entwickelt, mit welchem 

die Oberflächengüte deutlich gesteigert werden konnte. Eine dazu passende neue 

Honmaschine wurde auf der Leitmesse EMO vorgestellt. 

 

c) Lage des Konzerns  

aa) Ertragslage 

Die DVS TECHNOLOGY GROUP war im Geschäftsjahr 2022 in eine Ergebnis- und 

Liquiditätskrise geraten, weshalb im Geschäftsjahr 2023 ein Restrukturierungsprogramm 

gestartet wurde. Auch das Berichtsjahr 2025 war maßgeblich durch geplante, aber auch 

ungeplante Restrukturierungsmaßnahmen beeinflusst. Dennoch wurde im Berichtsjahr 

2025 vor dem Hintergrund des eingeleiteten Restrukturierungsprogrammes bei 

rückläufiger Betriebsleistung ein mehr als verdoppeltes operatives Ergebnis (EBIT) erzielt.   

Im Folgenden stellen wir die Gewinn- und Verlustrechnung unter betriebswirtschaftlichen 

Aspekten dar. Abweichend zur Gliederung nach dem HGB haben wir hier Aufwendungen 

und Erträge aus Sondereinflüssen in einer separaten Position ausgewiesen, um ein 

normalisiertes EBIT und EBT auszuweisen. 

Die betriebswirtschaftlich aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung zeigt 

zusammengefasst das folgende Bild: 
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Gewinn- und Verlustrechnung  

 

 

 

Der Umsatz reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um ‑20,5% auf TEUR 187.301. Dies 

lag im Wesentlichen am Wegfall der Produktionsumsätze durch den Verkauf der beiden 

Produktionsgesellschaften in 2024 (-10,5%), sowie an den internationalen politischen 

Unsicherheiten bei gleichzeitig erhöhtem Wettbewerb im asiatischen Raum. Die 

Betriebsleistung sank entsprechend um ‑8,0% auf TEUR 199.783. Die Materialquote 

reduzierte sich auf 40,4% (Vj. 41,3%), was ebenfalls am Wegfall der materialintensiven 

Produktionsgesellschaften lag. Die Personalquote sank leicht auf 34,4% (Vj. 34,8%), dies 

trotz moderater Tarifentgelterhöhungen im Berichtsjahr. 

Der Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von der Betriebsleistung war 

rückläufig (Anteil: 15,7% / Vj. 18,6%), was im Wesentlichen an Einsparungen im Bereich 

der Leasingaufwendungen für Produktionsmaschinen lag. Beim normalisierten EBIT wurde 

der 2023 eingeschlagene Weg der Ergebniswende (Turnaround) mit einem positiven 

Ergebnis von TEUR 13.079 (Vj. TEUR 5.575) fortgeführt.  

TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 187.301 93,8 235.622 108,5

Bestandsveränderung 11.787 5,9 -18.695 -8,6

aktivierte Eigenleistungen 695 0,3 201 0,1

Betriebsleistung 199.783 100,0 217.128 100,0

sonstige betriebliche Erträge 1.708 0,9 2.085 1,0

Gesamtleistung 201.491 100,9 219.213 101,0

Materialaufwand -80.647 -40,4 -89.628 -41,3

Personalaufwand -68.755 -34,4 -75.615 -34,8

Abschreibungen -7.640 -3,8 -8.110 -3,7

sonstige betriebliche Aufwendungen -31.369 -15,7 -40.285 -18,6

EBIT normalisiert 13.079 6,5 5.575 2,6

Finanz- und Zinsergebnis -6.182 -3,1 -7.709 -3,6

EBT normalisiert 6.897 3,5 -2.134 -1,0

Ergebnis aus Sondereinflüssen -6.559 -3,3 -22.761 -10,5

Steuern -2.854 -1,4 -2.772 -1,3

Konzernjahresfehlbetrag -2.516 -1,3 -27.667 -12,7

2025 2024
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Die EBIT-Marge (normalisiertes EBIT zu Betriebsleistung) beträgt 6,5% (Vj. 2,6%). Somit 

wurde das operative Ergebnis im dritten Jahr in Folge gesteigert. Das normalisierte Finanz- 

und Zinsergebnis ist insgesamt mit TEUR -6.182 negativ (Vj. TEUR ‑7.709). Die Reduktion 

ist im Wesentlichen auf die Reduzierung der Nettoverschuldung und Verbesserung der 

Kapitalbindungskennzahlen zurückzuführen. Außerdem sind die Zinssätze gegenüber dem 

Vorjahr gesunken. 

Die Steuerposition enthält neben Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstigen 

Steuern auch den Steueraufwand und -ertrag aus der Veränderung latenter Steuern auf 

Bewertungsunterschiede und latenter Steuern aus ertragsteuerlichen Verlustvorträgen. Im 

Berichtsjahr ergibt sich ein Aufwand in Höhe von TEUR 2.854 (Vj. TEUR 2.772).  

Der Konzernfehlbetrag betrug im Berichtsjahr 2.516 TEUR (Vj. TEUR 27.667) und konnte 

somit um TEUR 25.151 verbessert werden. 

 

Das Ergebnis aus Sondereinflüssen ergibt sich wie folgt: 

 

Im Berichtsjahr 2025 wurden saldierte Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen 

i.H.v. TEUR 412 generiert (Vj. 0), die im Wesentlichen auf den Verkauf von 

Produktionsmaschinen in China (DVS Precision Components) zurückzuführen sind.  

Bei den übrigen Erträgen wurden im Berichtsjahr bilanzielle Bereinigungen i.H.v. 

TEUR 2.428 TEUR ergebniswirksam vorgenommen. 

2025 2024 Differenz

TEUR TEUR TEUR

Erträge

Saldo aus Buchgewinnen und Buchverlusten des

Anlagevermögens 412 0 412
Konsolidierung / Sonstiges 4.411 2.076 2.335

4.823 2.076 2.747

Aufwendungen

Aufwendungen Restrukturierung 5.833 17.560 -11.727
Außerplanmäßige Abrechreibungen Anlagevermögen 105 740 -635
Außerordentliche Abschreibungen Umlaufvermögen 1.922 1.592 330
Übrige 3.522 4.944 -1.422
Konzernbilanzgewinn / -verlust zum 31.12.2025 11.382 24.836 -13.454

Saldo -6.559 -22.760 16.201
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Der eingeschlagene Weg der Restrukturierung wurde im Berichtsjahr konsequent 

fortgeführt, was nochmals zu Aufwendungen für Restrukturierung in Höhe von TEUR 5.833 

führte (Vj. TEUR 17.560). Diese betrafen im Wesentlichen die Fortsetzung der in 2024 

eingeleiteten Restrukturierung der Buderus Schleiftechnik GmbH, einschließlich der 

Verschmelzung der DVS Universal Grinding GmbH auf die Buderus Schleiftechnik GmbH. 

Die außerplanmäßigen Abschreibungen im Anlagevermögen in Höhe von TEUR 105 (Vj. 

TEUR 740) betrafen zum einen selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 

und zum anderen Abschreibungen auf Sachanlagen die im Zuge der Neubewertung als 

nicht mehr werthaltig erachtet wurden. 

Im Berichtsjahr 2025 wurden außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 

in Höhe von TEUR 1.922 sowie außerplanmäßige Abschreibungen auf Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe vorgenommen.  

Die übrigen Sondereinflüsse betrafen periodenfremde Aufwendungen, wobei ein Großteil 

durch die Abarbeitung ausstehender Endabnahmen aus Vorjahren anfiel, deren Anzahl 

dadurch signifikant verringert werden konnte. 

 

bb)  Finanzlage  

Der Konzernjahresfehlbetrag einschließlich der Ergebnisanteile anderer Gesellschafter 

konnte sich im Berichtsjahr um TEUR 25.151 auf TEUR 2.516 reduzieren. Dennoch 

verringerte sich im Berichtszeitraum der Cashflow (CF) aus laufender Geschäftstätigkeit 

um TEUR 18.083 auf nunmehr TEUR +108. Im Vorjahr war noch ein positiver Cash-Flow 

aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 18.191 ausgewiesen worden. 

Dies liegt maßgeblich in vier Faktoren begründet: Im Berichtsjahr zeigte sich eine deutliche 

Abnahme der Rückstellungen aus Restrukturierungskosten und Abfindungen bei der 

BUDERUS Schleiftechnik GmbH. Diese waren auszahlungswirksam und fielen so im 

Vorjahr nicht an.  

Ferner zeigten sich im Berichtsjahr saldiert deutlich höhere zahlungsunwirksame Erträge, 

insbesondere aus Erträgen aus der Währungsumrechnung (TEUR 1.714) sowie Erträgen 

aus Korrekturen von Konsolidierungsbuchungen der Vorjahre (TEUR 2.427).  
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Zudem war das Vorjahr durch einen deutlichen Abbau der Vorräte in Höhe von TEUR 

18.952 sowie der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 8.278 

(in Summe TEUR 27.240) geprägt. Im Berichtsjahr zeigte sich ein Aufbau der 

Vorratsbestände in Höhe von TEUR 8.585. Dieser hohe Aufbau konnte auch nicht durch 

den im Berichtsjahr erneut erfolgten Abbau der Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen in Höhe von TEUR 8.287 vollständig kompensiert werden. Der 

Forderungsabbau des Berichtsjahres resultiert aus der Reduzierung der offenen 

Endabnahmen und dem aktiven Forderungsmanagement. 

Darüber hinaus wurden die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 

andere Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, um 

TEUR 2.411 abgebaut. Im Vorjahr war dagegen noch ein Zahlungsmittelzufluss zu 

verzeichnen. 

Die Investitionsausgaben lagen auf Vorjahresniveau. Aufgrund der konjunkturellen 

Schwächen und der schwierigen Marktentwicklungen wurden Investitionen in das 

Sachanlagevermögen auch im Jahr 2025 erneut zurückhaltend getätigt. Die Investitionen 

wurden bei den einzelnen Gesellschaften sowohl aus dem operativen Cashflow finanziert 

als auch durch Ausnutzung der Kontokorrentkreditlinien des Konsortialdarlehens. 

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit lag Ende 2025 bei TEUR - 63.091 (Vj: TEUR 

- 11.594). Planmäßige Tilgungen für Immobiliendarlehen lagen im Berichtsjahr bei TEUR 

5.917. Die Restlichen Darlehenstilgungen (TEUR 56.762) betreffen die Kredite aus der 

Konsortialfinanzierung, die im Berichtsjahr in voller Höhe dem Finanzmittelbestand 

zugeordnet wurden. Der Grund für die Umwidmung liegt im Auslaufen der 

Konsortialfinanzierung zum 31.12.2026. Die im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 

ausgewiesenen Zinszahlungen konnten sich hingegen um TEUR 2.688 auf TEUR 5.325 

vermindern. Grund hierfür war das verbesserte Zinsniveau.  

Für weitere Informationen zur Liquiditäts- und Ertragssituation der Gesellschaft sowie der 

DVS-Gruppe/des Konzernes verweisen wir auf unsere Ausführungen im Anhang unter 

Punkt „1.b.) Grundlagen: Going Concern“ sowie „9.j) Besondere Vorgänge nach Schluss 

des Geschäftsjahres“ und im Lagebericht unter Punkt „5.a) gg) 

Finanzwirtschaft/Finanzinstrumente“. 
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cc) Vermögenslage 

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Konzerns stellt sich per 31.12.2025 im Vergleich 

zum Vorjahr wie folgt dar: 

 

 

Die Bilanzsumme hat sich per 31.12.2025 gegenüber dem Vorjahr um TEUR 13.772 auf 

TEUR 152.744 verringert. Auf der Aktivseite reduzierten sich die immateriellen 

Vermögensgegenstände um TEUR 2.345 und die Sachanlagen um TEUR 1.204. Diese 

Reduzierung ist im Wesentlichen auf planmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Im 

Umlaufvermögen haben sich die Vorräte insgesamt um TEUR 9.635 erhöht. Diese 

Erhöhung ist auf die Anarbeitung von unfertigen Erzeugnissen zurückzuführen, die 

größtenteils im ersten Halbjahr 2026 verumsatzt werden, wobei gleichzeitig die Roh-, Hilfs- 

und Betriebsstoffe im Jahresvergleich leicht rückläufig waren (TEUR -3.018). Die 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich zum Stichtag 31.12.2025 um 

TEUR 8.043 (-17,7%) gegenüber dem Vorjahr verringert und reflektieren damit den 

berichteten Umsatzrückgang (-20,5%). Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich 

auf TEUR 736 verringert (Vj. TEUR 4.393). Der Rückgang im Umlaufvermögen war weiter 
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auf die Reduzierung des Kassenbestands (TEUR -11.349) zurückzuführen. Die liquiden 

Mittel wurden in Höhe von TEUR 4.100 zur Sondertilgung der Betriebsmittellinie benutzt. 

 

Die Passiva entwickelten sich für das Geschäftsjahr wie folgt: Die Rückstellungen haben 

sich zum Vorjahr um TEUR 4.309 verringert und betrugen zum Jahresende TEUR 25.641. 

Der Rückgang geht hauptsätzlich auf die Abfindungsauszahlungen bei der Firma Buderus 

sowie nachträgliche Steuerzahlungen der Firma DVS Tooling zurück. Die 

Bankverbindlichkeiten sind größtenteils bedingt durch die Tilgungen von Darlehen im 

Vergleich zum Vorjahr um TEUR 3.261 auf TEUR 67.529 gesunken. Auch die 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind zum Bilanzstichtag 31.12.2025 

gesunken und liegen bei TEUR 6.668 (Vj. TEUR 8.586). Die Eigenkapitalquote ist bedingt 

durch den Konzernbilanzverlust und Währungsänderung bei niedrigerer Bilanzsumme im 

Vergleich zum Vorjahr leicht auf 24,3% (Vj. 25,5%) gesunken.  

 

dd) Finanzielle Leistungsindikatoren 

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung die bereits erwähnten Kennzahlen 

Umsatz und Auftragseingang heran. Ebenso werden die Kennzahlen Umsatz pro 

Mitarbeiter, Material-/Personalaufwandsquote und EBITDA Marge (jeweils in Relation zur 

Betriebsleistung), erweiterter Verschuldungsgrad, Cashflow und Kennzahlen zum Working 

Capital erhoben. Diese Kennzahlen werden ebenfalls auf Basis der oben dargestellten 

betriebswirtschaftlichen Erfolgsermittlung ohne Sondereinflüsse dargestellt. Der Umsatz 

pro Mitarbeiter hat sich in 2025 auf TEUR 196 (Vj. TEUR 206) vermindert. Die 

Materialaufwandsquote ist auf 40,4% gesunken (Vj. 41,3%), während die 

Personalaufwandsquote auf 34,4% (Vj. 34,8%) leicht gesunken ist. Die EBITDA Marge 

(normalisiertes EBITDA zu Betriebsleistung) beträgt 10,4% (Vj. 6,3%).  

Die Kennzahlen zum Working Capital haben sich wie folgt entwickelt: die Anzahlungsquote 

(erhaltene Anzahlungen zum Auftragsbestand) ist mit 30,2% (Vj. 34,8%) leicht gesunken. 

Die Vorratsdauer (Vorräte Brutto zu Umsatz mal 365 Tage) ist mit 177 Tage (Vj. 127 Tage) 

gestiegen, was durch eine höhere Anarbeitung zum Stichtag für die Auslieferungen im 

ersten Halbjahr 2026 bedingt ist sowie den Verkauf der DVS Production Gesellschaften 
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mit einer durchschnittlichen Produktionsdurchlaufzeit unter 30 Tagen. Die 

Forderungsdauer (Forderungen L+L zu Umsatz mal 365 Tage) hat sich mit 73 Tagen (Vj. 

70 Tage) leicht erhöht. 

 

ee) Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren  

Bei der DVS TECHNOLOGY GROUP waren über das Jahr 2025 hinweg im Schnitt 961 

Mitarbeitende weltweit beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahr (1.145 Mitarbeitende) hat sich 

die Anzahl somit insbesondere aufgrund einer Änderung des Konsolidierungskreises 

reduziert. Im Berichtsjahr waren 382 Personen im Verwaltungsbereich und 579 in der 

Produktion tätig, was einem Anteil von 39,8% in der Verwaltung und 60,2% in der 

Produktion entspricht. Die Geschlechterverteilung im Verwaltungsbereich wies auf, dass 

131 Frauen (34,4%) und 251 Männer (65,6%) tätig waren. In der Produktion waren es 

hingegen 22 Frauen (3,8%) und 557 Männer (96,2%). 

 

ff) Nachhaltigkeitsbericht  

Die DVS TECHNOLOGY GROUP setzt sich aktiv für eine nachhaltige 

Unternehmensführung ein. Ziel ist es, wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer und sozialer 

Verantwortung in Einklang zu bringen. Im Jahr 2025 wurden wesentliche Schritte 

unternommen, um eine Nachhaltigkeitsstrategie weiterzuentwickeln und auf die 

Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vorzubereiten. 

Um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Unternehmen der DVS TECHNOLOGY 

GROUP sowie auf die Umwelt und Gesellschaft zu bewerten, wurde die doppelte 

Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt.  

Dabei wurden sowohl finanzielle als auch ökologische und soziale Aspekte entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Analyse bilden die 

Grundlage für zukünftige Nachhaltigkeitsstrategien und das Risikomanagement. 

 

 

 



DVS TECHNOLOGY AG, DIETZENBACH 
Konzernabschluss für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025 
  

 16 

Transparenz und Stakeholder-Dialog  

Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber den Stakeholdern ist für die DVS TECHNOLOGY 

GROUP von zentraler Bedeutung. Wichtig ist ein kontinuierlicher Austausch mit Kunden, 

Investoren, Mitarbeitern und weiteren Interessengruppen, um nachhaltige Entwicklungen 

gemeinsam zu gestalten. 

Die Reduktion des ökologischen Fußabdrucks wurde in 2025 weiter verstärkt. Dazu 

gehören: 

• Energieeffizienzmaßnahmen in den Produktionsstätten und an den Produkten  

• Der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien an den Produktionsstandorten 

• Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in der Fertigung 

• Die Reduzierung von Papierverbrauch und Einführung digitaler Prozesse 

• Nachhaltige Materialwirtschaft und Abfallvermeidung 

Soziale Verantwortung und Engagement  

Die Verantwortung endet nicht bei der Umwelt. Als Unternehmensgruppe engagiert sich 

die DVS TECHNOLOGY GROUP aktiv für soziale Projekte. Ein zentraler Bestandteil ist 

die langjährige Partnerschaft mit dem Verein PfefferminzGreen e.V., mit dem 

Bildungsprojekte in Sierra Leone unterstützt werden. 

Neben ökologischen Aspekten wird großer Wert auf soziale Verantwortung gelegt. Dazu 

gehören auch: 

• Förderung von Vielfalt und Inklusion in den Unternehmen 

• Mitarbeiterentwicklung und Weiterbildung, um nachhaltige Innovationen voranzutreiben 

• Ethische Unternehmensführung, die sich an hohen Compliance- und Governance-

Standards orientiert 

Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden durch Schulungs- und 

Qualifizierungsprogramme gefördert. Die Themen Arbeitssicherheit, Diversität und 

Chancengleichheit stehen dabei im Mittelpunkt der Personalstrategie. 
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Ausblick  

Mit der Umsetzung der CSRD-Anforderungen werden die Weichen für eine nachhaltige 

Unternehmensführung gesetzt. In den kommenden Jahren werden die 

Nachhaltigkeitsstrategien weiter ausgebaut, messbare Ziele definiert und Fortschritte 

transparent kommuniziert. 

Die DVS TECHNOLOGY GROUP ist überzeugt, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine 

regulatorische Verpflichtung ist, sondern eine strategische Chance für langfristigen 

Unternehmenserfolg. 

 

gg)  Gesamtbetrachtung  

Im Berichtsjahr 2025 wurde im Konzern erwartungsgemäß einen Jahresfehlbetrag i.H.v.  

TEUR 2.516 erzielt, der etwa nur halb so hoch wie budgetiert (TEUR 5.068) ausfiel. Die 

Planabweichung ergibt sich im Wesentlichen aus einem verbesserten Finanz- und 

Zinsergebnis sowie niedrigeren Steueraufwendungen.  

Die Restrukturierungsmaßnahmen haben zu erheblichen Einmalaufwendungen geführt 

(TEUR 6.560), die leicht über dem Planwert von TEUR 6.215 lagen. Getrieben wurden die 

Aufwendungen durch die weitere Optimierung der Prozesse und der Organisation bei der 

Buderus Schleiftechnik GmbH (TEUR 3.715) und der fortdauernden externen 

Restrukturierungsbegleitung. 

 Die Umsatzerlöse von TEUR 187.301 liegen etwa 9,2% unter dem Planwert von TEUR 

206.174, was eine Folge des schwachen Auftragseingangs im letzten Quartal des 

Vorjahres ist. Die Betriebsleistung liegt mit TEUR 199.783 4,9% unter dem budgetierten 

Wert von TEUR 210.037 aufgrund deutlich erhöhter Projektbestände.  
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Der Rückgang in der Leistung konnte durch Einsparungen im Material sowie eine 

restriktive Personalpolitik weitestgehend kompensiert werden, so dass das normalisierte 

EBIT mit TEUR 13.079 nur leicht unter dem geplanten normalisierten EBIT (TEUR 13.669) 

liegt. Die freien liquiden Mittel der Gruppe (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

sowie nicht in Anspruch genommene Kreditlinien) liegen zum Jahresende mit TEUR 

16.650 deutlich über dem prognostizierten Wert von TEUR 12.344.  

Die Konzernquartalszahlen Ende März 2026 liegen über dem Budget und im Korridor der 

Planzahlen gemäß dem IDW S6 Gutachten. Somit befindet sich die DVS TECHNOLOGY 

GROUP weiterhin auf dem erfolgreichen Sanierungspfad. 

 

3. Sanierungsbericht  

Im Berichtsjahr wurde das Restrukturierungsprogramm unverändert entschlossen 

vorangetrieben. Es wurden im Berichtsjahr alle definierten Milestones erreicht und 

teilweise übererfüllt. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung des operativen 

Ergebnisses im Kerngeschäft, die Liquidität, und die strukturellen Veränderungen der 

Unternehmensgruppe.  

Die wichtigsten strukturellen Maßnahmen waren: 

1. Verkauf des Geschäftsbereiches „Production“ 

Nachdem im letzten Geschäftsjahr bereits die Gesellschaften DVS Production GmbH und 

die DVS Production South GmbH veräußert wurden, hat die DVS Technology Group sich 

zum 31.12.2025 von ihren restlichen Produktionsaktivitäten für automobile Teile getrennt 

und den Geschäftsbetrieb der DVS Precision Components (Taicang) Co. Ltd. im Rahmen 

eines Asset-Deals veräußert. 
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2. Re-Organisation der Buderus Schleiftechnik GmbH 

Aufgrund des stark rückläufigen Geschäftsvolumens zu Beginn des letzten 

Geschäftsjahres mussten die Strukturen und Prozesse des Unternehmens angepasst 

werden. Auch im Berichtsjahr wurde eine Vielzahl von Maßnahmen definiert, die im 

Rahmen einer Projektorganisation durch ein sog. Projektmanagementoffice (PMO) auf 

Einhaltung kontrolliert wurden. 

3. Ausbau des Service Geschäfts 

Ein wesentliches Element für das zukünftige Umsatzwachstum ist der Auf- und Ausbau 

der angebotenen Services (Ersatzteile, Support und Services) und damit eines 

margenträchtigen Umsatzpotentials.  

Ein weiterer wesentlicher Baustein zur zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit und der 

Steigerung des Serviceumsatzes ist die Definition und der Ausbau digitaler Services. Im 

Berichtsjahr wurde weiter an den technischen Bausteinen gearbeitet, um die notwendigen 

Maschinen- und Prozessdaten einer Maschine zu generieren und zur Verfügung zu stellen. 

Im Berichtsjahr wurden verschiedene Servicepakete definiert, die teilweise auch eine 

Kombination aus analogen und digitalen Services sind. Die digitalen Services sind daher 

integraler Bestandteil des neuen Geschäftsbereiches.  

Im Berichtsjahr wurde ein erstes Pilotprojekt bei einem namhaften OEM im 

Automobilsektor gewonnen. Durch das Auslesen und Analysieren digitaler 

Maschinendaten über die komplette Fertigungsstraße werden Prozessparameter während 

des Fertigungsprozesses optimiert und die Produktivität der kompletten Anlage gesteigert. 

Neben den strukturellen und wachstumsorientierten Themen lagen weitere Schwerpunkte 

auf Maßnahmen zur Reduzierung des Working Capital, zur Verbesserung der Liquidität 

sowie eine Optimierung des Aval Managements zur Reduzierung der 

Eventualverbindlichkeiten. Ziel des Vorstandes ist der Abschluss der Restrukturierung im 

Laufe des Geschäftesjahres 2026. 
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4. Prognosebericht  

a) Planungsprämissen  

Für das Geschäftsjahr 2026 wird nach aktuellem Stand nur noch von einer gedämpften 

Erholung der deutschen Wirtschaft ausgegangen. Während zu Jahresbeginn noch ein 

Wachstum von rund 1,0 % erwartet wurde, haben die Eskalation des Iran‑Kriegs seit Ende 

Februar 2026, der daraus resultierende Energiepreisschock sowie erhebliche 

Unsicherheiten im Welthandel zu einer deutlichen Abwärtsrevision der 

Konjunkturprognosen geführt. 

Das ifo Institut rechnet in seiner Frühjahrskonjunkturprognose 2026 nun nur noch mit 

einem realen BIP‑Wachstum von rund 0,6 % im Basisszenario; ohne den 

Energiepreisschock hätte das Wachstum bei etwa 0,8–1,0 % gelegen. Je nach Dauer und 

Intensität des Konflikts gehen die ifo‑Ökonomen davon aus, dass der Iran‑Krieg das 

deutsche Wachstum im Jahr 2026 um 0,2 bis 0,8 Prozentpunkte mindert. 

Auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) spricht inzwischen von einer erheblich 

belasteten Konjunktur. In einer im März 2026 durchgeführten Unternehmensbefragung 

rechnen 35 % der Unternehmen mit sinkender Produktion, rund 40 % mit geringeren 

Investitionen. Das IW sieht die deutsche Wirtschaft durch den Iran‑Krieg in der längsten 

Schwächephase seit mehr als 20 Jahren. 

Auf europäischer Ebene hat auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Einschätzung 

angepasst. In den März‑Projektionen 2026 wird für den Euroraum nur noch ein reales 

Wachstum von rund 0,9 % erwartet (zuvor ca. 1,2 %). Ausschlaggebend sind steigende 

Energiepreise, Kaufkraftverluste sowie ein belastetes Unternehmens‑ und 

Konsumentenvertrauen infolge der geopolitischen Eskalation im Nahen Osten. 

Der Iran‑Krieg hat zu einem massiven Anstieg der Öl‑ und Gaspreise geführt. Die faktische 

Blockade der Straße von Hormus – über die zuvor rund 20 % des weltweiten Ölhandels 

liefen – stellt den größten Angebotsausfall in der Geschichte der globalen Energiemärkte 

dar. Infolgedessen ist die Inflation in Deutschland bereits im März 2026 wieder deutlich 

gestiegen.  
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Die EZB erwartet nun für 2026 eine durchschnittliche Verbraucherpreisinflation von rund 

2,6 % im Basisszenario. In einem ungünstigeren Szenario mit länger anhaltenden 

Lieferausfällen könnte die Teuerung sogar 3,5 % bis über 4 % erreichen. Damit liegt die 

Inflation deutlich über den früheren Erwartungen und oberhalb des mittelfristigen Zielwerts 

von 2 %. 

Für die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie wird trotz der geopolitischen Belastungen 

weiterhin mit einer leichten Stabilisierung im Jahr 2026 gerechnet, wenngleich der Ausblick 

mit erheblich gestiegenen Risiken behaftet ist. Der VDW hält aktuell an seiner Prognose 

fest und erwartet für 2026 ein Produktionswachstum von rund 1 % auf etwa 13,7 Mrd. €. 

Diese Einschätzung basiert vor allem auf einer moderaten Belebung der Inlandsnachfrage 

sowie Investitionsimpulsen aus staatlichen Sondervermögen in den Bereichen 

Infrastruktur, Verteidigung, Energie und Digitalisierung. 

Gleichzeitig verschärft der Iran‑Krieg die Rahmenbedingungen für das exportorientierte 

Branchensegment. Höhere Energie‑ und Logistikkosten, gestörte Lieferketten sowie eine 

erhöhte weltwirtschaftliche Unsicherheit belasten die internationale Nachfrage. Der 

ohnehin intensive Wettbewerb aus China bleibt ein zentrales strukturelles Risiko: Die 

chinesischen Werkzeugmaschinenexporte sind zuletzt um rund 18 % gestiegen, wodurch 

deutsche Hersteller ihre frühere Exportführungsposition verloren haben. 

Der Transformationsdruck aus der Automobilindustrie hält unverändert an. Der Wandel zur 

Elektromobilität, geringere Volumina im klassischen Antriebsstrang sowie die 

Verschiebung der Investitionsschwerpunkte hin zu Software‑, Elektronik‑ und 

Automatisierungslösungen verändern die Nachfrage nachhaltig. Wachstumschancen in 

Bereichen wie Luftfahrt, Rüstung, Energie‑ und Medizintechnik können die strukturelle 

Schwäche der automobilnahen Nachfrage weiterhin nur teilweise kompensieren. 

Insgesamt ist das Jahr 2026 vor dem Hintergrund des Iran‑Kriegs durch ein fragiles 

wirtschaftliches Umfeld mit erhöhten Abwärtsrisiken gekennzeichnet. Staatliche 

Investitionsprogramme und eine grundsätzlich vorhandene Binnenkonjunktur stabilisieren 

die wirtschaftliche Entwicklung, werden jedoch durch steigende Energiepreise, 

geopolitische Unsicherheiten, eine geschwächte Exportdynamik sowie anhaltende 

strukturelle Belastungen deutlich überlagert.  
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Eine nachhaltige Erholung bleibt damit maßgeblich vom weiteren Verlauf des 

geopolitischen Konflikts, der Stabilisierung der Energiemärkte sowie der 

Investitionsbereitschaft zentraler Abnehmerbranchen abhängig. 

 

b) Unternehmensplanung 

 

aa) Auftragseingang / Umsatz  

Die Unternehmensplanung 2026 sieht für die DVS TECHNOLOGY GROUP folgende 

Eckdaten vor: Wir erwarten Auftragseingänge in Höhe von rd. Mio. EUR 200 und somit 

leichte Steigerung im Vergleich zum Jahr 2025. Für das Jahr 2026 beträgt das Umsatzziel 

rd. Mio. EUR 210, was einem Wachstum von rd. 12% entspricht. Der Auftragsbestand per 

31.12.2025 lag bei rd. Mio. EUR 108.  

 

bb) Ertragsplanung 

 Für das Jahr 2026 erwarten wir aufgrund der fortgeführten Sanierungsmaßnahmen eine 

weitere Steigerung des normalisierten EBIT um rd. 28%. Die Sondereinflüsse aufgrund 

von Sanierungsmaßnahmen werden im Jahr 2026 nochmals niedriger erwartet als im 

Berichtsjahr. 

 

cc) Beschaffung  

Für das Jahr 2026 sind vereinzelte Teuerungen zu erwarten. Die Mehrzahl der zum 

Jahresende 2025 auslaufenden Preisvereinbarungen konnten bereits ohne 

Preisanpassungen verlängert werden. Eine Preisreduzierung der nach wie vor hohen 

Preise ist aufgrund verschiedener Faktoren nicht realistisch. Argumentiert wird weiterhin 

mit steigenden Personal-, Fertigungs- und Transportkosten- sowie mit deutlichen 

Umsatzrückgängen in der Maschinenbau- und Automobilbranche. Die 

Versorgungssituation hat sich wieder auf das Vorkrisenniveau eingependelt, eine 

Engpasssituation ist nicht abzusehen. Mögliche Auswirkungen der Iran-Krise werden 

aufmerksam beobachtet, haben sich bisher aber noch nicht ergeben. 
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dd) Personal 

Die Personalplanung sieht für 2026 eine durchschnittliche Stammbelegschaft von rund 990 

Mitarbeitenden vor (2025: 961 Mitarbeitende).  

 

ee) Investitionen  

Die Investitionsplanung der Unternehmensgruppe sieht für das Jahr 2026 geplante 

Gesamtinvestitionen von TEUR 4.500 vor. Es handelt sich weitestgehend um 

Ersatzinvestitionen in das Sachanlagevermögen Gesamtbetrachtung  

Insgesamt erwarten wir basierend auf der Unternehmensplanung 2026 für die DVS 

TECHNOLOGY GROUP einen weiteren positiven Effekt durch die Sanierung und eine 

weitere Verbesserung der EBIT-Rendite. Voraussetzung ist die Umsetzung der definierten 

Maßnahmen im Rahmen des Sanierungskonzeptes. Die Sanierung wird voraussichtlich 

2026 erfolgreich abgeschlossen. 

5. Chancen- und Risikobericht  

Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sind für das Jahr 2026 und die 

Folgejahre nur sehr schwer einschätzbar. Dies gilt insbesondere für das aktuelle 

Kriegsgeschehen in der Ukraine und im Nahen Osten. Die Ausführungen zu Chancen und 

Risiken des Jahres 2026 haben wir unterteilt in die Kategorien Markt, Restrukturierung, 

Technologie, Beschaffung, Fertigung, Entwicklung sowie Finanzwirtschaft. 

 

a) Risikobericht  

Als Risiko definieren wir die Unsicherheit und Gefahr einer Planabweichung mit der 

Möglichkeit erheblicher Verluste. Ein Großteil der Risiken lässt sich nur schwer 

quantifizieren und wird daher nach subjektiven Einschätzungen in den Prozess des 

Risikomanagements einbezogen. Innerhalb unseres Unternehmens besteht ein 

Risikomanagementsystem. Dieses System dient dazu, den Fortbestand des Konzerns zu 

sichern und das Erreichen unserer Unternehmensziele zu gewährleisten. 

 



DVS TECHNOLOGY AG, DIETZENBACH 
Konzernabschluss für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025 
  

 24 

aa) Markt  

Trotz punktuell stabilisierender Tendenzen bleibt der Markt im Geschäftsjahr 2026 von 

erheblichen Risiken geprägt, die sich aus geopolitischen Entwicklungen, 

makroökonomischen Unsicherheiten sowie tiefgreifenden strukturellen Veränderungen 

innerhalb zentraler Abnehmerbranchen ergeben. 

Ein wesentliches Marktrisiko resultiert aus den weiterhin angespannten handelspolitischen 

Beziehungen zwischen der EU und den USA. Die bestehenden sowie potenziell 

ausgeweiteten US‑Zölle belasten insbesondere die exportorientierte deutsche Industrie. 

Nach Einschätzung führender Wirtschaftsforschungsinstitute könnten die 

handelspolitischen Restriktionen das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2026 spürbar 

dämpfen. Für Unternehmen der Werkzeugmaschinenindustrie, deren Geschäftsmodell in 

hohem Maße vom Export abhängt, besteht dadurch das Risiko rückläufiger 

Auftragseingänge, erhöhter Preiszugeständnisse sowie einer Verschlechterung der 

Wettbewerbsposition auf wichtigen Auslandsmärkten. 

Zusätzlich verschärft sich der internationale Wettbewerbsdruck, insbesondere durch 

chinesische Anbieter. Die chinesischen Werkzeugmaschinenexporte sind zuletzt deutlich 

gestiegen, wodurch deutsche Hersteller in mehreren Weltregionen Marktanteile eingebüßt 

haben. Dieser strukturelle Trend führt zu zunehmendem Margendruck, intensiveren 

Preiskämpfen und einem steigenden Innovations‑ und Kostendruck. Unternehmen stehen 

verstärkt vor der Herausforderung, ihre Markt‑ und Standortstrategien zu überprüfen und 

ihre Wettbewerbsfähigkeit in einzelnen Segmenten gezielt abzusichern. 

Ein zentrales strukturelles Marktrisiko ergibt sich weiterhin aus der Automobilindustrie, die 

für die Werkzeugmaschinenbranche nach wie vor den wichtigsten Absatzmarkt darstellt. 

Der anhaltende Transformationsprozess hin zur Elektromobilität, softwaregetriebenen 

Produktarchitekturen und veränderten Fertigungstiefen führt zu erheblichen 

Verschiebungen in den Investitionsbedarfen der OEMs und Zulieferer. Insbesondere 

Hersteller mit einem starken Fokus auf den klassischen Verbrennungsmotor und die damit 

verbundenen Zerspanungsprozesse sehen sich mit strukturell rückläufiger Nachfrage und 

verlängerten Investitionszyklen konfrontiert.  
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Regulatorische Unsicherheiten, geopolitische Spannungen sowie fragile globale 

Lieferketten erhöhen zusätzlich die Planungsunsicherheit für die gesamte 

Wertschöpfungskette. Neue Wachstumsfelder wie Luftfahrt, Verteidigung‑, Energie‑ oder 

Medizintechnikbranchen gewinnen zwar an Bedeutung, können den Rückgang im 

automobilnahen Kerngeschäft jedoch kurzfristig nur teilweise kompensieren. 

Erheblich verschärft haben sich die Marktrisiken infolge der geopolitischen Eskalation im 

Nahen Osten. Der Iran‑Krieg und die daraus resultierenden Störungen der globalen 

Energie‑ und Lieferketten haben zu einem deutlichen Anstieg der Energie‑, Transport‑ und 

Versicherungskosten geführt. Für die Industrie ergeben sich daraus steigende 

Produktionskosten, eine zusätzliche Belastung der Margen sowie eine spürbar erhöhte 

Investitionszurückhaltung bei Kunden. Die Unsicherheit über Dauer und Intensität der 

geopolitischen Konflikte erschwert die Absatz‑ und Produktionsplanung erheblich und 

erhöht die Volatilität der Nachfrage. 

Ein weiteres wesentliches Risiko stellt der anhaltende Fachkräftemangel dar. Besonders 

im Maschinen‑ und Anlagenbau bestehen Engpässe bei qualifizierten Fachkräften in den 

Bereichen Konstruktion, Software, Automatisierung und Digitalisierung. Auch für 2026 ist 

nicht von einer spürbaren Entspannung auszugehen. Die eingeschränkte Verfügbarkeit 

qualifizierten Personals kann die Umsetzung von Innovations‑, Digitalisierungs‑ und 

Effizienzmaßnahmen verzögern und die strategische Weiterentwicklung des 

Unternehmens erschweren. 

Schließlich bleibt auch die geldpolitische und finanzwirtschaftliche Entwicklung ein 

Unsicherheitsfaktor. Trotz grundsätzlich stabiler Zinsaussichten bestehen erhöhte Risiken 

durch mögliche geldpolitische Reaktionen auf konjunkturelle Abschwächungen oder 

inflationsbedingte Zweitrundeneffekte infolge steigender Energiepreise. Veränderungen 

der Zins‑ und Finanzierungsbedingungen können sich direkt auf 

Investitionsentscheidungen sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei den Kunden 

auswirken. 
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Insgesamt ist das Marktumfeld im Jahr 2026 trotz einzelner positiver Impulse von einem 

hohen Maß an Unsicherheit geprägt. Geopolitische Spannungen, der strukturelle Wandel 

in der Automobilindustrie, intensiver internationaler Wettbewerb, Kosten‑ und 

Fachkräftedruck sowie eine volatile gesamtwirtschaftliche Entwicklung stellen erhebliche 

Risiken für die Marktentwicklung dar. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, die 

strategische und operative Flexibilität kontinuierlich zu stärken, um auf 

Marktveränderungen frühzeitig reagieren und Risiken wirksam begrenzen zu können. 

 

bb) Restrukturierung 

Die Ergebnisentwicklung der DVS TECHNOLOGY GROUP ist 2026 ganz wesentlich 

abhängig von der weiteren erfolgreichen Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen. 

Das Risiko des Nichterreichens der gesetzten Ziele kann jedoch für das Jahr 2026 als 

gering bezeichnet werden, da ein Maßnahmenprogramm mit klaren Zielen und 

Verantwortlichkeiten definiert wurde, welches durch ein Projektmanagementoffice (PMO) 

kontrolliert wird. Ferner wurden die Ziele dieses Programmes vom Zeitpunkt des Beginns 

der Sanierung bis zum Ende des Berichtsjahres vollständig erreicht. Diese erfolgreiche 

Entwicklung hielt auch im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 an. 

 

cc) Technologie  

Die Unternehmen der DVS TECHNOLOGY GROUP stellen höchst anspruchsvolle 

Präzisionswerkzeugmaschinen sowie Werkzeuge für Nischenmärkte her, die höchste 

Leistungs- und Qualitätsparameter sowie Kundenanforderungen erfüllen müssen. Die 

zugrundeliegenden Kundenanforderungen sind durch die E-Mobilität deutlich gestiegen. 

Dies bietet für die DVS TECHNOLOGY GROUP große Chancen, zugleich ist dies aber 

auch mit Risiken verbunden. Die Risiken im Zusammenhang mit Technologie sind im 

Wesentlichen: 
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Nichterreichen oder verzögertes Erreichen der zugesagten Parameter 

Die DVS TECHNOLOGY GROUP bewegt sich in anspruchsvollen Marktnischen. 

Besonders die im Bereich der E-Mobilität geforderten Toleranzen bewegen sich zum Teil 

an den Grenzen des physikalisch Machbaren. Die Anzahl der Einflussfaktoren auf das 

geforderte Bearbeitungsergebnis nimmt dabei drastisch zu, so dass der Lösungsraum 

immer komplexer wird. 

Es ist nicht auszuschließen, dass, trotz umfangreicher Tests, die technologischen 

Herausforderungen nicht in der geplanten Geschwindigkeit oder gänzlich nicht gemeistert 

werden. Projektverzögerungen könnten höhere Material- und Personalkosten hervorrufen, 

sowie die Kapitalbindung erhöhen. Kunden könnten vertraglich vereinbarte 

Konventionalstrafen geltend machen oder Maschinen zurückgeben. Aufwände, um 

Endabnahmen im Werk des Kunden zu erhalten, könnten ansteigen. All diese Themen 

könnten die Ergebnisziele des Unternehmens sowie das Image der DVS TECHNOLOGY 

GROUP negativ beeinflussen. 

Dieses Risiko kann zwar nicht eliminiert, aber zumindest deutlich reduziert werden. Bei 

Auftragsannahme wird u. a. eine technologische Risikobeurteilung vorgenommen und vor 

der Auslieferung von Maschinen finden interne Vorabnahmen statt. Zudem werden zu 

Projektbeginn umfangreiche Bearbeitungstests durchgeführt.  

Auch wenn sich die Garantieleistungen und Konventionalstrafen in einem 

branchenüblichen Niveau bewegen, besteht weiterhin Verbesserungspotenzial. Dennoch 

verbleibt ein Rest-Risiko. 
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Verlust der Wettbewerbsfähigkeit durch technologische Fehlentwicklungen 

Wettbewerbsfähigkeit wird über die Fähigkeit eines Unternehmens definiert, Nutzen für 

den Kunden stiften zu können. Eine entscheidende Einflussgröße stellt hierbei das 

Technologie-Portfolio des Unternehmens dar. Das Technologie-Portfolio wird zum einen 

durch die Kundenanforderungen und zum anderen durch strategische Technologie-

Entwicklungen getrieben. Letztere sind mit großen Unsicherheiten behaftet, da nie 

vorhersehbar ist, ob eine neu entwickelte Technologie im Markt erfolgreich sein wird.  

Dies würde bedeuten, dass viele Ressourcen verschwendet würden und Entwicklungen 

abgeschrieben werden müssten. 

Aufgrund der hohen technologischen Kompetenz in den Konzerngesellschaften, der 

hohen Qualifikation der Mitarbeiter und der langjährigen Erfahrung mit den 

Produktprogrammen der Gesellschaften, erachten wir dieses Risiko als unwahrscheinlich.  

 

dd) Beschaffung 

Die geopolitischen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben wertvolle Impulse zur 

Weiterentwicklung globaler Beschaffungsstrategien geliefert. 2026 profitieren viele 

Unternehmen bereits von einer breiter aufgestellten und resilienteren Lieferkette. Die 

verstärkten internationalen Investitionen in neue Produktionskapazitäten für Halbleiter und 

elektronische Bauteile – insbesondere außerhalb Taiwans – zeigen zunehmend Wirkung 

und eröffnen zusätzliche Beschaffungsoptionen. Diese Diversifizierungsbemühungen 

tragen maßgeblich dazu bei, die Versorgungssicherheit langfristig zu erhöhen. 

Auch die dynamische handelspolitische Lage, einschließlich der US-Maßnahmen im 

Bereich internationaler Zölle, bietet Chancen für eine strategische Neuausrichtung. 

Unternehmen nutzen die Entwicklungen vermehrt, um Partnerschaften zu intensivieren, 

regionale Lieferketten auszubauen und ihre Kostenstrukturen vorausschauend zu 

optimieren. Damit entstehen neue Möglichkeiten, die eigene Beschaffungsstrategie 

robuster, flexibler und wettbewerbsfähiger auszurichten. 
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ee) Fertigung  

Die DVS TECHNOLOGY GROUP stellt alle Produkte in Deutschland her. Dies ist ein 

anerkanntes Vertriebsargument, welches DVS einerseits von vielen Wettbewerbern 

abhebt, jedoch andererseits einen enormen Kostendruck erzeugt. 

Das Risiko, dass die deutschen Fertigungsstätten an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, 

steigt spürbar an. Da DVS jedoch die meisten Maschinen eher in geringer Losgröße und 

zum Teil auch sehr kundenindividuell produziert, ist das bestehende Konzept die Fertigung 

und die Entwicklung am Standort Deutschland zu halten nach wie vor sinnvoll.  

Um das Risiko zu minimieren, wurden im Jahr 2025 Lean-Prinzipien angewandt und 

Wertanalysen durchgeführt. Im Zuge dessen wurden die Produktionsprozesse verschlankt 

und die betriebsinterne Kommunikation in effizienten Shop-Floor-Runden gestärkt. 

Letztlich lässt sich feststellen, dass die Effizienz weiter gestiegen ist und die 

Durchlaufzeiten sowie die Lieferzeiten verbessert werden konnten.  

 

ff) Entwicklung  

Die Unternehmen der DVS TECHNOLOGY GROUP stellen höchst anspruchsvolle 

Präzisionswerkzeugmaschinen sowie Werkzeuge für Nischenmärkte her, die höchste 

Leistungs- und Qualitätsparameter sowie Kundenanforderungen erfüllen müssen. Dies 

bietet für die DVS TECHNOLOGY GROUP hohe Chancen, ist aber auch mit Risiken 

verbunden. Die Risiken im Zusammenhang mit Entwicklung sind im Wesentlichen: 

 

Verlust der Wettbewerbsfähigkeit durch Disruption 

Es ist grundsätzlich möglich, dass sich vom Wettbewerb entwickelte und patentierte 

Produkte und Technologien im Markt durchsetzen und die DVS TECHNOLOGY GROUP 

somit nicht mehr wettbewerbsfähig anbieten kann.  

Die DVS TECHNOLOGY GROUP vertreibt hochspezialisierte Produkte, besitzt ein 

hervorragendes Produkt- und Technologieportfolio und hat erstklassige Mitarbeiter.   
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Das Unternehmen ist seit über 25 Jahren Weltmarktführer im Verzahnungshonen 

(Powerhoning), gehört zu den führenden Anbietern von Wälzschälanwendungen (Skiving) 

und ist im Schleifen in der zugehörigen Nische unter den größten Anbietern vertreten. Den 

Wettbewerbsvorsprung zu halten, gelingt bisher gut, wobei zu vermerken ist, dass der 

chinesische Wettbewerb im Bereich Schleifen stetig besser wird. Das Risiko, 

technologisch vom Wettbewerb verdrängt zu werden, erachten wir derzeit eher gering.  

 

Digitale Assets  

Während in der Vergangenheit die fehlende Standardisierung als primäres Risiko für 

digitale Assets im Maschinenbau galt, zeigt sich 2024 eine veränderte Dynamik. Wie 

Marktbegleiter verfolgt die DVS TECHNOLOGY GROUP den Weg, sich durch 

spezialisierte digitale Anwendungen – etwa mit Hybrid Reactive Index (HRI®), einer von 

Präwema entwickelten Software zur Prozessüberwachung und -optimierung – zu 

differenzieren.  

Gleichzeitig wird eine robuste technische Basis geschaffen, die das Risiko einer 

Abhängigkeit von Drittanbietern reduziert (digitale Plattform) und die Grundlage für neue 

innovative digitale Services bereitet. Neue regulatorische Anforderungen, insbesondere 

durch die NIS2-Richtlinie und den Cyber Resilience Act (CRA), erfordern jedoch eine 

signifikante Erhöhung der Sicherheitsstandards in der Entwicklung und Bereitstellung 

digitaler Lösungen. Verbände wie der VDW arbeiten bereits an der Anwendung von 

Standards wie der ISA/IEC 62443, deren Implementierung tiefe Anpassungen in 

Prozessen und Entwicklungspraktiken nach sich ziehen kann. Die konkreten Maßnahmen 

sind weitgehend definiert und müssen 2026 weiter ausgearbeitet werden. 

 

gg)  Finanzwirtschaft / Finanzinstrumente  

Als Finanzinstrumente sind im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten sowie 

Finanzierungsdarlehen anzusehen. 

Bei den Forderungen begegnen wir dem Marktpreis- sowie Ausfallrisiko durch 

Bonitätsprüfungen sowie einer fast ausschließlichen Fakturierung in Euro. Wir haben in 

der Vergangenheit keine wesentlichen Forderungsausfälle verzeichnet.  
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Auf der Beschaffungsseite werden Kontrakte in der Regel auf Eurobasis abgeschlossen 

und damit Währungsrisiken vermieden. Bestehen dennoch Fremdwährungspositionen 

wird fallweise über eine Absicherung entschieden. 

Die konsortiale Betriebsmittelkreditlinie der Gesellschaft lautet auf Euro und ist variabel 

verzinst. Insofern unterliegt die Ausnutzung einem Zinsänderungsrisiko. 

Die Gesellschaft hat zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken für die langfristigen 

Immobilienfinanzierungen teilweise Zinsswaps abgeschlossen. Einzelheiten hierzu sind in 

den Erläuterungen im Anhang des Konzernabschlusses aufgeführt. 

Sollten sich durch gestörte Lieferketten Maschinenauslieferungen verzögern, würde der 

Finanzbedarf der Gesellschaft zunehmen, was die Kreditlinien außerplanmäßig belasten 

und zu einem erhöhten Liquiditätsrisiko führen könnte. 

Die DVS TECHNOLOGY GROUP verfügt über eine Betriebsmittelfinanzierung von Mio. 

EUR 70,0. Diese wurde durch eine Sondertilgung zum 31.12.2025 auf Mio. EUR 65,9 

zurückgeführt. Die Avalkreditlinie beläuft sich auf Mio. EUR 70,3. Die Vereinbarung hat 

eine Laufzeit bis zum 30. Dezember 2026. Eine vorzeitige Kündigung durch die Banken 

bzw. Avalkreditgeber kann z.B. dann erfolgen, wenn die im Vertrag benannten 

Finanzkennzahlen, wie z.B. ein sog. Mindest-EBITDA nicht eingehalten werden. Die 

einzuhaltenden Finanzkennzahlen sind sämtlich auf die Zahlen des Konzernes der DVS 

TECHNOLOGY AG bezogen. Zum 31. Dezember 2025 werden die Finanzkennzahlen auf 

Ebene des Konzernes erreicht, so dass eine Kündigung der Darlehens- und 

Avalkreditvereinbarung zum 31. Dezember 2025 aus diesem Grund ausschied.  

Die Geschäftsentwicklung der Jahre 2026 und 2027 ist unter Berücksichtigung der 

aktuellen Fremdfinanzierungsstruktur gesichert. Wesentliche Voraussetzung dafür ist 

jedoch, dass die Verlängerung der am 30. Dezember 2026 endenden 

Konsortialfinanzierung durch die entsprechenden Banken erfolgt. Von der zugesagten 

Kreditlinie in Höhe von Mio. EUR 65,9 sind zum 31.12.2025 im Konzern Mio. EUR 57,4 

ausgeschöpft. Von der zugesagten Avalkreditlinie in Höhe von Mio. EUR 70,3 sind im 

Konzern zum 31. Dezember 2025 Mio. EUR 34,8 in Anspruch genommen. Die 

Gesellschaft befindet sich derzeit in Verhandlung über eine Anschlussfinanzierung der 

Ende 2026 auslaufenden Konsortialkreditvereinbarung.  



DVS TECHNOLOGY AG, DIETZENBACH 
Konzernabschluss für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025 
  

 32 

Daneben werden alternative Finanzierungsformen geprüft. Bei einer erfolgreichen 

Anschlussfinanzierung sowie einem planmäßigen Geschäftsverlauf ist von einer 

Zahlungsfähigkeit der Gruppe auszugehen. Auf Basis der Planungsrechnung besteht für 

den Konzern eine positive Fortbestehensprognose. 

 

hh)  Umfeld  

Cyberkriminalität bleibt auch im Jahr 2026 eine erhebliche Bedrohung für Unternehmen, 

da Angreifer immer ausgefeiltere Methoden einsetzen. Während Ransomware-Angriffe 

weiterhin eine zentrale Gefahr darstellen, gewinnen auch Phishing- und Social-

Engineering-Attacken zunehmend an Bedeutung. Konkret war die DVS TECHNOLOGY 

GROUP im Jahr 2025 mit mehreren Phishing-Mails konfrontiert. Obwohl das Unternehmen 

technisch gut aufgestellt ist, gibt es in der organisatorischen Struktur noch 

Optimierungsbedarf. 

Ein wesentlicher Fortschritt war die Zusammenführung einer übergreifenden IT-

Organisation, die eine bessere Abstimmung und höhere Sicherheitsstandards ermöglicht. 

Allerdings sind einige Prozesse noch nicht abschließend geregelt. Insbesondere durch 

personelle Veränderungen und neue Verantwortlichkeiten gilt es, Stabilität zu schaffen 

sowie die Prävention und das Desaster Recovery weiter zu stärken. Bestehende 

Sicherheitsmaßnahmen müssen auf ein einheitlich hohes Niveau gehoben und 

standardisiert werden. 

Die DVS TECHNOLOGY GROUP hat ihre Cyber-Resilienz im Jahr 2025 weiter gestärkt 

und bestehende Sicherheitsmaßnahmen gehärtet. Ein zentraler Schritt war die Initiierung 

eines Security Operations Centers (SoC), das Angriffe frühzeitig erkennt und darauf 

reagiert. Dennoch bleibt das Risiko hoch, da sich die Bedrohungslage kontinuierlich 

weiterentwickelt und eine fortlaufende Anpassung der Sicherheitsstrategien erfordert. Die 

Gruppe verfolgt konsequent die Anhebung der Sicherheitsstandards, insbesondere im 

Einklang mit den neuen Anforderungen der NIS2-Richtlinie und des Cyber Resilience Act 

(CRA). 
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b) Chancenbericht 

aa) Markt  

Trotz des weiterhin herausfordernden geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Umfelds 

ergeben sich für den Markt im Jahr 2026 relevante Chancen, die sich insbesondere aus 

stabilisierenden konjunkturellen Tendenzen, staatlichen Investitionsimpulsen sowie 

strukturellen Transformationsprozessen in zentralen Abnehmerbranchen ableiten lassen. 

Nach aktuellen Einschätzungen der Wirtschaftsforschung ist für 2026 weiterhin von einem 

moderaten, wenn auch gedämpften Wirtschaftswachstum weltweit auszugehen. Die 

binnenwirtschaftliche Nachfrage erfährt durch umfangreiche staatliche Programme zur 

Stärkung von Infrastruktur, Digitalisierung, Energieversorgung, Verteidigung und 

Klimaschutz gezielte Impulse. Diese Maßnahmen wirken insbesondere 

investitionsstimulierend und stabilisieren die Nachfrage nach industriellen Vorleistungs‑ 

und Investitionsgütern. Für den Maschinen‑ und Anlagenbau ergeben sich daraus 

Chancen, von öffentlichen und staatsnahen Investitionsvorhaben sowie von ausgelösten 

privaten Folgeinvestitionen zu profitieren. 

Auch auf europäischer Ebene bestehen trotz geopolitischer Belastungen 

Stabilisierungstendenzen. Eine grundsätzlich robuste Einkommensentwicklung sowie 

deren stützende Wirkung auf Konsum und Investitionen verbessern die 

Rahmenbedingungen für den Investitionsgütersektor. Die geldpolitische Zurückhaltung der 

Zentralbanken trägt dazu bei, extreme Zinsschwankungen zu vermeiden und damit die 

Planungs‑ und Finanzierungssicherheit für Unternehmen schrittweise zu verbessern. 

Positiv zu bewerten ist zudem, dass sich die Inflation – trotz zwischenzeitlicher 

Belastungen durch den Energiepreisschock infolge des Nahostkonflikts – mittelfristig 

wieder auf ein moderateres Niveau zubewegen dürfte. Mit einer für 2026 erwarteten 

Teuerungsrate im Bereich von rund 2 % verbessert sich die Kalkulationssicherheit für 

Unternehmen. Sinkende oder sich stabilisierende Energiepreise könnten dazu beitragen, 

Kostenstrukturen vorhersehbarer zu machen und aufgeschobene 

Investitionsentscheidungen sukzessive wieder auszulösen. 
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Für die Werkzeugmaschinenindustrie bietet sich 2026 erstmals nach zwei schwachen 

Jahren die Perspektive einer leichten Markterholung. Branchenverbände erwarten ein 

moderates Produktionswachstum, getragen insbesondere von einer stabilisierenden 

Inlandsnachfrage. Für Marktteilnehmer ergibt sich daraus die Chance, frühzeitig von einer 

sich allmählich verbessernden Investitionsbereitschaft industrieller Kunden zu profitieren 

und bestehende Kundenbeziehungen zu festigen. 

Von besonderer Bedeutung bleibt dabei die Automobilindustrie als zentrale 

Abnehmerbranche. Trotz des tiefgreifenden strukturellen Wandels entstehen im Zuge der 

Transformation neue Investitionsfelder. Der Ausbau von Elektromobilität, 

Batteriefertigung, Leistungselektronik sowie die zunehmende Digitalisierung und 

Automatisierung der Produktionsprozesse führen zu veränderten, aber weiterhin 

substantiellen Investitionsbedarfen. Insbesondere Lösungen in den Bereichen 

Präzisionsfertigung, flexible Produktionssysteme, Automatisierung und Prozessintegration 

gewinnen an Bedeutung und eröffnen dem Werkzeugmaschinenbau neue 

Anwendungsfelder. 

Darüber hinaus bieten alternative Industriebranchen zusätzliche Wachstumschancen. 

Bereiche wie Luft‑ und Raumfahrt, Verteidigungs‑ und Sicherheitsindustrie, Energie‑ und 

Umwelttechnik, Elektronik sowie Medizintechnik verzeichnen eine vergleichsweise robuste 

oder steigende Investitionstätigkeit. Diese Märkte zeichnen sich durch hohe 

Anforderungen an Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit aus und bieten insbesondere für 

technologisch differenzierte Anbieter attraktive Potenziale. Auch wenn diese Segmente 

den strukturellen Rückgang im automobilnahen Kerngeschäft kurzfristig nicht vollständig 

ausgleichen können, tragen sie zur Risikodiversifikation und Stabilisierung des 

Auftragsportfolios bei. 

Insgesamt ergibt sich für den Markt im Jahr 2026 ein vorsichtig positives Chancenbild. 

Staatliche Investitionsprogramme, eine sich stabilisierende gesamtwirtschaftliche 

Nachfrage sowie strukturelle Veränderungen in wichtigen Abnehmerbranchen schaffen 

Ansatzpunkte für Wachstum. Unternehmen, die ihre technologische Kompetenz 

konsequent weiterentwickeln, ihre Marktposition diversifizieren und flexibel auf veränderte 

Kundenanforderungen reagieren, können die sich bietenden Chancen gezielt nutzen. 
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bb) Restrukturierung  

Die Ziele der Restrukturierungsmaßnahmen wurden bisher erreicht und sogar übertroffen. 

Die strikte Umsetzung aller Maßnahmen bietet die Chance die Restrukturierung im Laufe 

des Jahres 2026 vorzeitig zu beenden. 

 

cc) Technologie  

Die Unternehmen der DVS TECHNOLOGY GROUP stellen höchst anspruchsvolle 

Präzisionswerkzeugmaschinen, Automationszellen sowie Werkzeuge für Nischenmärkte 

her, die höchste Leistungs- und Qualitätsparameter sowie Kundenanforderungen erfüllen 

müssen. 

 

Technologische Kompetenz 

Bei der DVS TECHNOLOGY GROUP bildet seit jeher die Technologie einen großen Teil 

des Managementfokus ab. Dadurch ist eine Technologie-Kultur im Unternehmen 

entstanden, welche kontinuierlich Technologie-Innovationen hervorbringt. Es ist möglich, 

schnell und zielgerichtet Antworten auf aktuelle und zukünftige Kundenanforderungen zu 

finden. Produkte und Prozesse werden ständig weiterentwickelt, um die Marktposition zu 

halten bzw. auszubauen. 

 

Digitale Kompetenz 

Die DVS TECHNOLOGY GROUP hat mit der Entwicklung ihrer digitalen Plattform – 

bestehend aus DVS Edge und DVS Connect – eine zentrale technologische Basis 

geschaffen, um digitale Prozesse im Unternehmen sowie in der Interaktion mit Kunden 

nachhaltig zu etablieren.  

Die Plattform schafft die Grundlage für die Entwicklung neuartiger digitaler Produkte und 

Services, die über klassische Maschinenfunktionen hinausgehen.  
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Ein in 2025 gewonnener Auftrag zur Digitalisierung einer Produktionslinie eines deutschen 

OEM zeigt, dass DVS einerseits technologisch auf dem richtigen Weg ist und andererseits 

nennenswerte Umsätze mit digitalen Assets möglich sind. 

Die digitale Kompetenz wird damit zu einem strategischen Hebel, um die 

Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe langfristig zu stärken. 

 

dd) Beschaffung  

Aktuell erfolgt die Belieferung durch die Lieferanten größtenteils verlässlich und termintreu. 

Somit können Lagerbestände in den Einzelunternehmen der DVS TECHNOLOGY 

GROUP weiter abgebaut werden, Liefertermine wieder zum eigentlichen Bedarfstermin 

gesetzt werden und somit das Working Capital reduziert werden. 

Auch 2026 werden die unternehmensübergreifenden Projekte im Bereich 

Standardisierung fortgeführt und führen durch Synergieeffekte in Bezug auf 

Abnahmemengen und Produktkonzentrationen zu besseren Bezugspreisen bei 

Grundkomponenten unserer Maschinen. 

Wie bisher, wird die operative Beschaffung für die Sondermaschinen der DVS 

TECHNOLOGY GROUP aufgrund hoher Qualitäts- und flexibler Lieferzeitanforderungen 

überwiegend lokal, bzw. Deutschland-/EU-weit organisiert. 

Weitere Potentiale zur Senkung der aktuellen Materialquote bestehen in der Analyse von 

kritischen Bezugssystemen wie Monopollieferanten. Durch Qualifizierung neuer 

strategischer Lieferanten wird die bestehende Preisstruktur überprüft und verbessert. 

Weiterhin werden wichtige mechanische Schlüsselkomponenten, Baugruppen und 

Werkzeuge für unsere Maschinen in unserem Konzernverbund hergestellt und sichern den 

Umsatz im After-Sales Geschäft. 

 

c) Gesamtbetrachtung  

Das gesamtwirtschaftliche Umfeld und die Aussichten für den deutschen 

Werkzeugmaschinenbau bleiben im Angesicht der geopolitischen Lage, und der 

besonderen Herausforderungen der Automobilwirtschaft herausfordernd.  
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Unser konsolidierter Auftragsbestand per 31.12.2025 in Höhe von rd. Mio. EUR 108 und 

den damit verbundenen Lieferterminen sichern rechnerisch die Umsatzziele von rd. 6 

Monaten ab. Unsere Unternehmensplanung für das Jahr 2026 zielt darauf ab, einen 

Auftragseingang von rd. Mio. EUR 200 sowie einen Umsatz von rd. Mio. EUR 210 zu 

erwirtschaften. Wir rechnen gegenüber 2025 mit einem nochmals gesteigerten 

normalisierten EBIT.  

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026 wurden die Planziele erreicht und 

sogar teilweise übertroffen. Sofern sich die geopolitischen Herausforderungen im Nahen 

Osten nicht zu einer lang andauernden Krise auswachsen, erscheinen die gesetzten Ziele 

für das Geschäftsjahr 2026 aus heutiger Sicht erreichbar.  

6. Abhängigkeitsbericht 

Die DVS TECHNOLOGY AG hat einen Abhängigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 

nach § 312 AktG erstellt. Nach den Umständen, die dem Vorstand zum Zeitpunkt der 

Vornahme der Rechtsgeschäfte bekannt waren, erhielten die Unternehmen des DVS 

TECHNOLOGY AG Konzerns bei jedem in diesem Bericht über die Beziehungen zu 

verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäfte eine angemessene 

Gegenleistung und wurden durch die in dem Bericht angegebenen, getroffenen oder 

unterlassenen Maßnahmen nicht benachteiligt. 

 

Dietzenbach, den 18.  Mai 2026  

Vorstand der DVS TECHNOLOGY AG 

 

 

 

Uwe Kling     Rolf Rickmeyer   Uwe Rohfleisch   
CEO (Vorsitzender)   CRO      CFO   
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die DVS TECHNOLOGY AG 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Konzernabschluss der DVS TECHNOLOGY AG, Dietzenbach und ihrer 

Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. De-

zember 2025, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapital-

spiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 

bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Konzernanhang, einschließlich der Darstellung 

der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Konzernlagebericht der DVS TECHNOLOGY AG, Dietzenbach für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2025 bis zum 31.Dezember 2025 geprüft. Die in Abschnitt „2.c.ff. Nach-

haltigkeitsbericht“ des Konzernlageberichtes enthaltenen Angaben zur Nachhaltigkeit 

haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften inhaltlich nicht ge-

prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse: 

 entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezem-

ber 2025 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 

31. Dezember 2025 und 
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 vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht 

in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt 

der oben genannten Angaben zur Berichterstattung der Abschnitte "Nichtfinanzielle 

Leistungsindikatoren“ und „Nachhaltigkeitsbericht“. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlage-

berichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in 

entsprechender Anwendung der § 317 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks wei-

tergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-

forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-

weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 

Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen. 

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit 

Wir verweisen auf die Angaben im Anhang unter den Punkten „1.b) Grundlagen: Going 

Concern“ sowie „9.j) Besondere Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres“ und im 

Lagebericht auf die Angaben in den Abschnitten „2. c) bb) Finanzlage“ und „5.a) gg) 

Finanzwirtschaft/Finanzinstrumente“, in denen die gesetzlichen Vertreter beschreiben, 

dass die Fortführung der Unternehmenstätigkeit des Konzerns auf Basis der erwarteten 

Geschäftsentwicklung der Jahre 2026 und 2027 unter Berücksichtigung der aktuellen 

Fremdfinanzierungsstruktur gesichert ist. Die aktuelle Fremdfinanzierungsstruktur (Dar-

lehens- und Avalkreditlinie) endet am 30. Dezember 2026.  
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Sollte eine Verlängerung der bestehenden Fremdfinanzierungsstruktur nicht gelingen, 

muss der dann bestehende Liquiditätsbedarf anderweitig gedeckt werden. Sollte dies 

nicht möglich sein, besteht eine Bestandsgefährdung.  

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sons-

tigen Informationen umfassen die von uns vor Datum dieses Bestätigungsvermerks er-

langte Darstellung im Konzernlagebericht unter Abschnitt 2.ee. und 2.ff. („nichtfinanzielle 

Leistungsindikatoren“ und der „Nachhaltigkeit“). 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken 

sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein 

Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen In-

formationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum Konzernlagebericht oder 

unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Konzern-

abschluss und den Konzernlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlus-

ses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 

entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

Wie in der Angabe im Anhang unter den Punkten „1.b) Grundlagen: Going Concern“ 

sowie „9.j) Besondere Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres“ und im Lagebericht 

unter den Punkten in den Abschnitten „2. c) bb) Finanzlage“ und „5.a) gg) Finanzwirt-

schaft/Finanzinstrumente“ dargelegt, zeigen diese Ereignisse und Gegebenheiten, dass 

eine wesentliche Unsicherheit besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und dies ein 

bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifi-

ziert. 
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Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 

in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-

gen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irr-

tümern ist.  

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 

hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-

satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-

sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Kon-

zernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns ver-

mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 

erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit 

den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-

reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu 

können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-

ses des Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberich-

tes. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses 

und des Konzernlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffen-

des Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 

dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 

Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
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Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und 

zum Konzernlagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-

sche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-

den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 

sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Kon-

zernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-

flussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus: 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Konzernabschluss und Konzernlagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 

Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen 

Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist 

höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Dar-

stellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Konzernabschlusses rele-

vanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevan-

ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 

den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit der internen Kontrollen des Konzerns bzw. dieser Vorkehrungen und 

Maßnahmen abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-

ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 

dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-

merk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebe-

richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 

der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 

führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzernabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns vermittelt.  

 holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsin-

formationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, 

um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. 

Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Beaufsichtigung und Durchführung der Kon-

zernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsur-

teile.  

 beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, 

seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kon-

zerns. 
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 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-

orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsa-

men Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-

tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-

kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 

nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 

wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während un-

serer Prüfung feststellen. 

 
Frankfurt am Main, den 18. Mai 2026 

 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Düsseldorf) 

 

 

 

Markus Grötecke  
Wirtschaftsprüfer 

Maximilian Walch  
Wirtschaftsprüfer 

 



1.	 Geltungsbereich
(1)	 Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2)	 Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2.	 Umfang und Ausführung des Auftrags
(1)	 Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2)	 Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3)	 Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1)	 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2)	 Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4.	 Sicherung der Unabhängigkeit
(1)	 Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2)	 Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5.	 Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1)	 Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2)	 Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7.	 Mängelbeseitigung
(1)	 Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2)	 Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3)	 Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2)	 Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9.	 Haftung
(1)	 Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2)	 Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3)	 Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4)	 Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5)	 Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6)	 § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1)	 Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2)	 Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3)	 Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2)	 Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3)	 Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a)	 Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b)	 Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c)	 Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d)	 Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e)	 Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4)	 Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5)	 Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6)	 Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a)	 die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b)	 die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c)	 die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d)	 die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7)	 Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12.	 Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13.	 Vergütung
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2)	 Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14.	 Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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